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FHT/DSM
Fachschule für Hygienetechnik und Desinfektorenschule Mainz, Inh.: Dipl.-Ing.Walter Bodenschatz
55545 Bad Kreuznach, Frankfurter Straße 8, Telefon 06727-93440, Fax 06727-934444
e-mail: info@fht-dsm.com                                                             Internet: http://www.fht-dsm.com

Atemschutzunterweisung

Schädlingsbekämpfung
Fortbildung für Sachkundige nach 
TRGS 523

Schädlingsbestimmung

Umsetzen von Hornissen und 
anderen besonders geschützten 
Insekten

Fortbildung Pflanzenschutz

Bekämpfen von Nagetieren nach 
GefStoffV und Bekämpfen von 
Wirbeltieren nach Tierschutzgesetz

Bekämpfen von Wirbeltieren nach
§ 4 TierSchG

Fortbildungslehrgänge

Schädlingsbekämpfung
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FHT/DSM SchFb2023Vers2

1-tägiger Sachkundelehrgang

Bekämpfen von Wirbeltieren nach § 4 TierSchG

Termine Ort Kursnummer

09.02.2024 Bad Kreuznach SkWiKH0224
24.05.2024 Bad Kreuznach SkWiKH0524
27.09.2024 Bad Kreuznach SkWiKH0924
14.11.2024 Osnabrück SkWiOS1124

Teilnehmer/-innen.
Personen, die berufs- oder gewerbsmäßig Wirbeltiere 
regelmäßig betäuben oder töten.

Lehrgangsziel.
Erlangung der „Sachkunde über die notwendigen Kenntnisse 
und Fähigkeiten für das Bekämpfen von Wirbeltieren nach § 4 
Tierschutzgesetz“. 

Inhalte.
Tierschutzrechtliche Vorschriften; geschichtliche Entwicklung 
des Tierschutzes; Stellung des Tieres im bürgerlichen Recht; 
zentrale Begriffe im Tierschutzgesetz; die besondere Stellung 
der Wirbeltiere; vernünftige Gründe zum Töten von Tieren (§ 1 
Tierschutzgesetz); Töten von Wirbeltieren (§ 4 Tierschutz-
gesetz): Kriterien einer ordnungsgemäßen tierschutzrecht-
lichen Betäubung und Tötung; Erlaubnis zur gewerblichen 
Bekämpfung von Wirbeltieren (§ 11 Tierschutzgesetz); 
sonstige Bestimmungen zum Schutz der Tiere § 13; neben 
dem Tierschutzrecht mitgeltende Vorschriften; allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutz-
gesetzes, Landesverordnungen; Überwachung durch das 
Veterinäramt; Anatomie und Physiologie von Wirbeltieren; 
Verhalten und Schmerzempfinden von Wirbeltieren; 
ordnungsgemäße Durchführung des Ruhigstellens, 
Betäubens und Tötens der Tiere; Tötungsmechanismen, 
Tötungsverfahren: Biologische, physikalische, chemische 
Tötungsverfahren.

Zertifikation.
Erfolgreiche Teilnehmer/-innen erhalten ein Sachkunde-
zertifikat über die notwendigen Kenntinisse und Fähigkeiten 
für das Bekämpfen von Wirbeltieren nach § 4 Tierschutz-
gesetz.

Teilnahmegebühr.
€ 241,- zzgl. € 24,- Prüfungsgebühr  zzgl. ges. MwSt. 

A l l g e m e i n e  T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n  f ü r  L e h r g ä n g e  u n d
s o n s t i g e  V e r a n s t a l t u n g e n  d e r  F a c h s c h u l e  f ü r  H y g i e n e -
t e c h n i k / D e s i n f e k t o r e n s c h u l e  M a i n z ,  B a d  K r e u z n a c h ,
Stand: 27.10.2023

Anmeldung und Vertragsschluss: Der Vertrag kommt durch eine Anmeldung in Schrift- oder Textform zustande. Die 
Anmeldebestätigung sowie die Zustellung der dazugehörigen Rechnung erfolgt per Brief, per E-Mail oder Fax an die angegebene 
Adresse. Mit der Anmeldung bestätigt der/die Anmeldende zugleich die Kenntnisnahme unserer Datenschutz- und 
Widerrufserklärungen sowie die jeweils geltenden aktuellen Infektionsschutzregelungen der FHT/DSM und erkennt unsere 
Teilnahmebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils geltenden Form an. Die Darstellung der 
Veranstaltung auf der Internetseite  oder im gedruckten Lehrgangsfolder bzw. im schriftlichen Angebot stellt kein www.fht-dsm.com
rechtlich bindendes Angebot dar. Die Anmeldung kann per Post, durch Online-Anmeldung, per E-Mail oder per Fax erfolgen. 
Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Bei einer Online-Anmeldung mit dem 
Formular „Kursanmeldung“ wird durch Anklicken des Buttons "Absenden" eine verbindliche Anmeldung zur dargestellten 
Veranstaltung erklärt. Die Bestätigung des Zugangs der Online-Anmeldung durch eine automatisierte E-Mail unmittelbar nach dem 
Absenden der Anmeldung stellt noch keine Vertragsannahme dar. Kann eine Anmeldung vom Veranstalter (z. B. aus 
Kapazitätsgründen) nicht berücksichtigt werden, so wird dies umgehend mitgeteilt. Leistungen: Ausbildungsorte und -dauer sowie 
ggf. Prüfung, Zertifikation und Preis ergeben sich aus der jeweiligen Ankündigung. Der Lehrstoffplan wird jedem Teilnehmer 
spätestens mit Ausbildungsbeginn ausgehändigt. In den Lehrgangsgebühren ist lehrgangsbegleitende Literatur enthalten. 
Prüfungsgebühren (soweit eine Prüfung erfolgt) werden im Allgemeinen separat erhoben, es sei denn, in der Ankündigung sind 
anderslautende Angaben enthalten. In den Lehrgangsgebühren nicht enthalten sind Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung. Bei 
der Vermittlung von Unterkünften sind wir gerne behilflich. Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung sowie ggf. 
Zertifikate gem. Ankündigung. Gebühren: Es gelten die jeweils mit der Lehrgangsankündigung genannten Preise (soweit MwSt. 
erhoben wird, ist dies in der Ankündigung ausgewiesen). Die Lehrgangsgebühr ist spätestens einen Tag vor Veranstaltungsbeginn 
fällig. Verspätete Zahlung kann zum Lehrgangsausschluss führen. Bitte vermerken Sie auf Ihrem Überweisungsbeleg die 
Rechnungsnummer sowie den Namen des Teilnehmers/der Teilnehmerin. Gebührenüberweisung bitte an Fachschule für 
Hygienetechnik/Desinfektorenschule Mainz, 55545 Bad Kreuznach, Frankfurter Straße 8, Postbank Frankfurt/Main (IBAN: DE 32 
5001 0060 0019 7036 03, BIC: PBNKDEFF) oder Wiesbadener Volksbank (IBAN: DE 48 5109 0000 0000 2594 03, BIC: 
WIBADE5W). Vertragslaufzeit: Die Laufzeit des Vertrages beginnt mit der Lehrgangsanmeldung und endet mit dem letzten 
Veranstaltungstag. Widerrufsbelehrung: Wenn Sie Verbraucher sind, haben Sie ergänzend zu unseren allgemeinen Geschäfts- und 
Teilnahmebedingungen ein Widerrufsrecht. Widerrufsbelehrung Fernlehrgänge: Sie haben entsprechend den BGB-Regelungen 
das Recht, binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses ohne Angabe von Gründen einen Fernabsatzvertrag zu 
widerrufen. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fachschule für Hygienetechnik/Desinfektorenschule Mainz, 55545 
Bad Kreuznach, Frankfurter Strasse 8, Fax: 06727-934444, email: ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. fhtdsm@t-online.de
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. Ein Widerrufsrecht besteht ausdrücklich nicht, wenn der Widerruf innerhalb des Zeitraumes von vier 
Wochen vor Lehrgangsbeginn erfolgt (siehe „Rücktritt“). Widerrufsfolgen bei Fernlehrgängen: Wenn Sie diesen Vertrag 
widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Rücktritt: Der/die angemeldete 
Teilnehmer/in hat das Recht, von einem Lehrgang bis zu 4 Wochen vor Beginn schriftlich zurückzutreten. In diesem Falle wird eine 
Verwaltungsgebühr i. H. v. 50,- € zzgl. ges. MwSt. erhoben. Bei späterer Absage oder Nichterscheinen wird die volle 
Lehrgangsgebühr erhoben. Die Fachschule für Hygienetechnik/ Desinfektorenschule Mainz behält sich das Recht vor, einen 
Lehrgang abzusagen oder in Abstimmung mit dem Auftraggeber den Lehrgang zu verlegen. Bei Lehrgangsabsage durch den 
Veranstalter erfolgt eine Rückerstattung der Gebühren. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für manche Lehrgänge unseres 
Hauses oder/und damit verbundene Prüfungen Zulassungsbedingungen gelten, so z.B. für Lehrgänge zur Medizinprodukte-
aufbereitung (z.B. Techn. Sterilisationsassistent/in, Sachkunde Medizinprodukteaufbereitung Arztpraxis, Sachkunde 
Endoskopaufbereitung, Sachkundelehrgänge gem. TRGS 513 zur Gassterilisation u.a.m), Lehrgänge zur Desinfektion 
(Grundlehrgang Desinfektor, Sachkundelehrgänge gem. TRGS 522 zur Raumdesinfektion) u.a.m.. Der/die Teilnehmer/in bzw. die 
den/die Teilnehmer/in anmeldende Institution muss das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen vor Anmeldung prüfen. Das 
Nichtvorliegen der Zulassungsvoraussetzungen berechtigt nicht zum Widerruf oder Rücktritt von der Lehrgangsanmeldung oder 
vom Vertrag. Außerordentliche Kündigung: Das beiderseitige Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund auf Seiten des Veranstalters ist insbesondere gegeben, wenn der Teilnehmer die Veranstaltung 
nachhaltig stört, auf eine schriftliche Zahlungserinnerung keine fristgemäße Zahlung erfolgt oder eine Urheberrechtsverletzung 
begeht. Ein Anspruch des Teilnehmers auf Erstattung bereits gezahlten Entgelts besteht in diesem Fall nicht. Haftung: Der 
Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für eventuell eintretende Schadensfälle. Bei Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit 
von Dozenten, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung 
oder Schadenersatz; in diesem Falle erfolgt Gebührenrückerstattung. Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Unberührt davon bleibt die Haftung für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten und aus dem Produkthaftungsgesetz. Eine Haftung für Wertgegenstände von Teilnehmern wird nicht 
übernommen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrages notwendig sind und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut und regelmäßig vertrauen darf. Im Fall der Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten wird der Schadensersatzanspruch auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn dieser nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Datenschutz: Personenbezogene Daten werden vom Veranstalter ausschließlich im 
Rahmen der Veranstaltungs- und Vertragsabwicklung elektronisch gespeichert und automatisiert verarbeitet. Bei Lehrgängen, bei 
denen eine dritte Stelle (z.B. Behörde) die Prüfung abnimmt, können personenbezogene Daten an Mitarbeiter dieser Stellen 
weitergegeben werden. Bei Lehrgängen, für die der Teilnehmer öffentliche Zuschüsse oder Darlehen in Anspruch nimmt, werden die 
personenbezogenen Daten vom Veranstalter gemäß der gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Die 
Übersendung der Teilnahmebescheinigung kann auch per unverschlüsselter E-Mail oder Fax erfolgen. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass diese von Dritten gelesen wird. Urheberrecht: Lernmittel und verwendete Computersoftware sind 
grundsätzlich urheberrechtlich geschützt; insbesondere das Kopieren und die Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger 
Zustimmung des Urheberrechteinhabers zulässig. Verantwortung: Die Lehrgänge und sonstigen Veranstaltungen werden nach dem 
Stand des Wissens und der Technik sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Für erteilten Rat oder die Verwertung erworbener 
Kenntnisse übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte, auch die der Vervielfältigung der Schulungsunterlagen, behalten wir uns 
vor. Datenschutz: Wir verweisen auf unsere Datenschutzerklärung. Sonstige Vereinbarungen: Sollten einzelne Punkte der 
Teilnahmebedingungen unwirksam sein, sind die übrigen Punkte davon unberührt. Ergänzungen oder Änderungen der 
Teilnahmebedingungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen Vereinbarung. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in der derzeitig gültigen Form.

Fachschule für Hygienetechnik/Desinfektorenschule Mainz
Inh.: Dipl.-Ing. Walter Bodenschatz, 55545 Bad Kreuznach,

Frankfurter Straße 8, Telefon 06727-93440, Fax 06727-934444
e-mail: info@fht-dsm.com, Internet: www.fht-dsm.com



Termine Ort Kursnummer

06.02. - 08.02.2024 Bad Kreuznach SkWiRoKH0224
21.05. - 23.05.2024 Bad Kreuznach SkWiRoKH0524
24.09. - 26.09.2024 Bad Kreuznach SkWiRoKH0924
11.11. - 13.11.2024 Osnabrück SkWiRoOS1124

Teilnehmer/-innen.
Personen, die berufsmäßig Rodentizide zur Bekämpfung von 
Nagetieren einsetzen. 

Inhalte.
Einführung; Rechtsgrundlagen; Verhalten und Biologie von Nagern; 
Toxikologie; Chemie; Fachrechnen; Arbeitsschutz; Spezial-
kenntnisse; Allgemeine Kriterien einer guten fachlichen Anwendung 
von Fraßködern bei der Nagetierbekämpfung mit Antikoagulanzien 
(RMM Version 1.3), inkl. integrierter Schädlingsbekämpfung und 
Resistenzmanagement.

Lehrgangsziel.
Erlangung der „Sachkunde zur Bekämpfung von Nagetieren als 
Schädlinge unter Einsatz von Rodentiziden (gebrauchsfertige Fraß-
köder) nach GefStoffV, Anhang I Nr. 4.4".

Zulassungsvoraussetzung und Zertifikation.
Nachweis einer Berufspraxis von mind. 3 Monaten in einschlägigen 
Einrichtungen mit adäquaten praktischen Tätigkeiten, die dem Bereich 
(Bekämpfung von Nagetieren unter Einsatz von Rodentiziden) 
sachdienlich sind. Erfolgreiche Teilnehmer/-innen erhalten ein 
Sachkundezertifikat zur Bekämpfung von Nagetieren als Schädlinge 
unter Einsatz von Rodentiziden (gebrauchsfertige Fraßköder) nach 
GefStoffV, Anhang I Nr. 4.4".

Teilnahmegebühr.
€ 651,- zzgl. € 24,- Prüfungsgebühr  zzgl. ges. MwSt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass seit dem Jahr 2020 die „Sachkunde 
über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für das Bekämpfen 
von Wirbeltieren nach § 4 Tierschutzgesetz“ nicht mehr integriert ist.

Termine Ort Kursnummer
20.09.2024 Bad Kreuznach At0924

Lehrgangsziel. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift DGUV-Regel 
112-190 müssen die Träger von Atemschutzgeräten eine 
Erstunterweisung und jährlich eine Wiederholungsunterweisung 
erhalten. Diese Unterweisung ist Gegenstand des Lehrganges.

Lehrgangsinhalte. Zweck des Atemschutzes, Regelwerke für 
Atemschutz, Benutzerinformation, Zusammensetzung und Einwir-
kung der in Betracht kommenden Luftschadstoffe, Sauerstoff-
mangel, Atemphysiologie, Belastung durch Atemschutzgeräte, 
Aufbau, Wirkungsweise und Instandhaltung von Atemschutzgeräten, 
arbeitsmedizinische  Anforderungen.

Lehrgangsdauer. 4 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.

Zertifikation. Zertifikat gemäß DGUV-Regel 112-190.

Zulassungsvoraussetzungen.  Keine.

Teilnahmegebühr. € 153,- zzgl. ges. MwSt.

Kurztitel. ATEMSCHUTZLEHRGANG

1/2-tägiger Lehrgang

Atemschutzunterweisung
gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV-Regel 112-190

FHT/DSM FHT/DSM

Sachkunde

2-tägiger/3-tägiger Lehrgang

Schädlingsbestimmung

3-tägiger Sachkundelehrgang Bekämpfung von Nagetieren 
als Schädlinge unter Einsatz von Rodentiziden 
(gebrauchsfertige Fraßköder) nach GefStoffV, Anh. I Nr. 4.4

Termine Ort Kursnummer
10.04.2024 Bad Kreuznach SkFSchäd0424
16.10.2024 Bad Kreuznach SkFSchäd1024

Lehrgangsanlass. Die TRGS 523 “Schädlingsbekämpfung mit sehr 
giftigen, giftigen und gesundheitsschädlichen Stoffen und Zuberei-
tungen” (akut toxisch, Kat. 1, 2, 3 oder 4) beschreibt die Anforderungen, 
die an eine sachgerechte Schädlingsbekämpfung gestellt werden. Die 
TRGS 523 fordert in Ziffer 4.5 die regelmäßige fachliche Fortbildung des 
sachkundigen Schädlingsbekämpfers/der sachkundigen Schädlings-
bekämpferin. Dementsprechend wendet sich die Veranstaltung an 
erfahrenes Schädlingsbekämpfungspersonal.

Die Veranstaltung greift aktuelle Fragestellungen auf und soll dazu 
dienen, der Fortbildungsverpflichtung gem. TRGS 523 nachzukommen.

Lehrgangsinhalte. Da sich dieser Lehrgang vor allem an sachkundige 
Schädlingsbekämpfer/-innen wendet, werden bewusst keine Grund-
lagenthemen behandelt. Vielmehr behandelt er Themen und Fragen, 
wie sie immer wieder in der Praxis des/der Sachkundigen auftreten. Es 
sind Fragen aus den Bereichen
-  Recht der Schädlingsbekämpfung
-  Aktualisierung des Fachwissens: Bereiche aus der Biologie, Chemie 
 und Technik
Zugleich besteht jederzeit die Möglichkeit, auf spezielle Fragestel-
lungen der Teilnehmer/-innen einzugehen.

Lehrgangsdauer. 8 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten.

Zertifikation. Teilnehmer/-innen erhalten eine Bescheinigung über die 
Teilnahme an einer 1-tägigen Fortbildungsveranstaltung gem. Ziffer 4.5 
der TRGS 523.

Zulassungsvoraussetzungen. Keine.

Teilnahmegebühr. € 188,- zzgl. ges. MwSt.

Kurztitel. SCHÄD FORTBILDUNG.

1-tägiger  Lehrgang

Schädlingsbekämpfung
Fortbildung für Sachkundige nach TRGS 523

Termine Ort Kursnummer 
18.04. - 19.04.2024 Bad Kreuznach SchädBe0424 (2 Tage)
17.09. - 19.09.2024 Bad Kreuznach SchädBe0924 (3 Tage)

Lehrgangsziel. Sicheres Erkennen und Bestimmen der wichtigsten 
Schädlinge unter Zuhilfenahme von Lupe, Binokular und Bestimmungs-
literatur.

Lehrgangsinhalte. Nach theoretischer  Einführung und Vermittlung von 
Grundbegriffen werden Bestimmungsübungen durchgeführt. Der/die 
Teilnehmer/-in soll die wichtigsten Schädlinge - soweit möglich - mit 
bloßem  Auge bzw. unter Zuhilfenahme von Lupe/Binokular identifizieren 
können. Die Anwendung von Bestimmungsliteratur wird geübt.
Die Übungen beziehen sich auf die wichtigsten Schädlinge, die in der 
praktischen Schädlingsbekämpfungsprüfung sicher erkannt bzw. 
bestimmt werden müssen.

Kursbegleitende Literatur. Zur Schädlingsbestimmung werden in 
diesem Lehrgang Auszüge aus dem Buch "Sellenschlo/Weidner, 
Vorratsschädlinge und Hausungeziefer, Bestimmungstabellen für 
Mitteleuropa", Springer Spektrum Verlag, ISBN 978-3-8274-2407-5 
verwendet. Der Literaturauszug wird den Teilnehmern/Teilnehmerinnen 
zur Verfügung gestellt. Da es sich bei diesem Buch aber um Standard-
literatur für den/die Schädlingsbekämpfer/-in handelt, wird die  
Anschaffung empfohlen.

Teilnahmegebühr 2 Tage. € 393,- zzgl. ges. MwSt.
Teilnahmegebühr 3 Tage. € 576,- zzgl. ges. MwSt

Kurztitel. SCHÄDBESTIMMUNG

 1-tägiger Sachkundelehrgang

 Umsetzen von Hornissen u. anderen
 besonders geschützten Insekten

Termine Ort                            Kursnummer
11.04.2024 Bad Kreuznach Horn0424
15.10.2024 Bad Kreuznach Horn1024

Lehrgangsziel. Bei der Umsiedlung von Hornissen und anderen 
geschützten Insekten muss bei der zuständigen Naturschutzbehörde ein 
Befreiungsantrag gemäß §43 (8) BNatSchG gestellt werden. Hierfür ist 
der Nachweis der theoretischen Sachkunde zu erbringen, die durch 
diesen Lehrgang vermittelt wird.

Lehrgangsinhalte. Artenschutz, Rote Listen, Vorgehensweise beim 
Antreffen geschützter Arten, Befreiungsantrag, Biologie, Wespen im 
Lebensraum des Menschen, Umsiedlungskriterien, Vorgehensweise bei 
der Umsiedlung, Erfahrungswerte.

Lehrgangsdauer. 7 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten, Kenntnistest.

Zulassungsvoraussetzungen und Zertifikation. Keine. Teilnehmer        
/-innen dieses Lehrgangs erhalten eine Sachkundebescheinigung, mit der 
sie im Rahmen des Befreiungsantrages ihre Sachkunde gegenüber der 
Naturschutzbehörde nachweisen.

Teilnahmegebühr. € 262,- zzgl. ges. MwSt.

Kurztitel. HORNISSENSACHKUNDE

FHT/DSM

4-stündiger Lehrgang

Fortbildung Pflanzenschutz

Termine  Ort Kursnummer
17.10.2024 Bad Kreuznach FbPfl1024

Lehrgangsziel. Nach § 9 Abs. 4 PflschG sind alle Sachkundigen 
verpflichtet, innerhalb von Dreijahreszeiträumen an einer anerkannten 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahme teilzunehmen.

Zulassungsvoraussetzung. Bescheinigung der Sachkunde 
Pflanzenschutz.

Teilnahmegebühr. EUR 163,- zzgl. ges. MwSt. zzgl. Gebühr für die 
Ausstellung der Fortbildungsbescheinigung (ca. EUR 10,-), welche 
von der zuständigen Behörde separat erhoben wird.


